
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2003/10/23 12Os100/03,
12Os38/06i

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.2003

Norm

StGB §205 Abs1

StGB §206

Rechtssatz

Beim Tatbestand des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen handelt es sich um kein

"Unternehmensdelikt" im eigentlichen Sinn, bei dem ein Versuch ausgeschlossen wäre; vielmehr ist ein eigenständiges

Versuchsstadium vor dem Unternehmen des Beischlafs beziehungsweise einer dem Beischlaf gleichzusetzenden

geschlechtlichen Handlung möglich.
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